
VERORDNUNG (EU) Nr. 891/2010 DER KOMMISSION 

vom 8. Oktober 2010 

zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von 6-Phytase als Futtermittelzusatzstoff für 
Truthühner (Zulassungsinhaber: Roal Oy) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 9 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 regelt die Zulas
sung von Zusatzstoffen zur Verwendung in der Tier
ernährung sowie die Voraussetzungen und Verfahren 
für die Erteilung einer solchen Zulassung. 

(2) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
wurde ein Antrag auf Zulassung der im Anhang der 
vorliegenden Verordnung beschriebenen Zubereitung 
vorgelegt. Diesem Antrag waren die nach Artikel 7 Ab
satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 vorgeschrie
benen Angaben und Unterlagen beigefügt. 

(3) Der Antrag betrifft die Zulassung eines neuen Verwen
dungszwecks von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Trichoderma 
reesei (CBS 122001), einer in die Zusatzstoffkategorie 
„zootechnische Zusatzstoffe“ einzuordnenden Enzym
zubereitung, als Futtermittelzusatzstoff für Truthühner. 

(4) Die Verwendung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) wurde für 
Mast- und Zuchtgeflügel außer Masttruthühnern, für Le
gegeflügel und für Schweine außer Sauen durch die Ver
ordnung (EU) Nr. 277/2010 der Kommission ( 2 ) zugelas
sen. 

(5) Zur Unterstützung des Antrags wurden neue Daten vor
gelegt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicher
heit (im Folgenden „die Behörde“) zog in ihrem Gutach
ten vom 10. März 2010 ( 3 ) den Schluss, dass 6-Phytase 
(EC 3.1.3.26) unter den vorgeschlagenen Anwendungs
bedingungen keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier oder auf die Umwelt 
hat und dass die Verwendung dieser Zubereitung zur 
Verbesserung der Leistungsmerkmale der Tiere führen 
kann. Besondere Vorgaben für die Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen hält die Behörde nicht für erfor
derlich. Die Behörde hat auch den Bericht über die Me
thode zur Analyse des Futtermittelzusatzstoffs in Futter
mitteln geprüft, den das mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 eingerichtete gemeinschaftliche Referenz
labor vorgelegt hat. 

(6) Die Bewertung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) hat ergeben, 
dass die Bedingungen für die Zulassung gemäß Artikel 5 
der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 erfüllt sind. Daher 
sollte die Verwendung dieser Zubereitung gemäß den 
Angaben im Anhang der vorliegenden Verordnung zuge
lassen werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang genannte Zubereitung, die in die Zusatzstoff
kategorie „zootechnische Zusatzstoffe“ und die Funktionsgruppe 
„Verdaulichkeitsförderer“ einzuordnen ist, wird als Zusatzstoff in 
der Tierernährung unter den im Anhang aufgeführten Bedingun
gen zugelassen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 8. Oktober 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. 
( 2 ) ABl. L 86 vom 1.4.2010, S. 13. ( 3 ) The EFSA Journal 2010; 8(3):1553.



ANHANG 

Kennnum
mer des 
Zusatz

stoffs 

Name des 
Zulas

sungsinha
bers 

Zusatzstoff Zusammensetzung, chemische Bezeichnung, 
Beschreibung, Analysemethode 

Tierart oder 
Tierkatego

rie 
Höchstalter 

Mindestge
halt 

Höchstgehalt 

Sonstige Bestimmungen Geltungsdauer der 
Zulassung Aktivität/kg Alleinfutter

mittel mit einem Feuchtig
keitsgehalt von 12 % 

Kategorie: zootechnische Zusatzstoffe. Funktionsgruppe: Verdaulichkeitsförderer 

4a12 Roal Oy 6-Phytase 
EC 3.1.3.26 

Zusammensetzung des Zusatzstoffs 

Zubereitung 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Tricho
derma reesei (CBS 122001) mit einer Mindest
aktivität von: 

40 000 PPU (1 )/g fest 

10 000 PPU/g flüssig 

Charakterisierung des Wirkstoffs 

6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Trichoderma reesei 
(CBS 122001) 

Analysemethode (2 ) 

Kolorimetrisches Verfahren zur Bestimmung 
der Aktivität von 6-Phytase; hierbei wird die 
bei der Reduktion eines Phosphormolybdat- 
Komplexes entstandene Farbe analysiert und 
so das aus Natriumphytat freigesetzte anorgani
sche Phosphat gemessen. 

Truthüh
ner 

— 250 PPU — 1. In der Gebrauchsanweisung für den Zu
satzstoff und die Vormischung sind die 
Lagertemperatur, die Haltbarkeit und die 
Pelletierstabilität anzugeben. 

2. Empfohlene Höchstdosis je Kilogramm 
Alleinfuttermittel für Truthühner: 1 000 
PPU. 

3. Für die Verwendung in Futtermitteln mit 
mehr als 0,23 % phytingebundenem 
Phosphor. 

4. Sicherheitshinweis: Bei der Handhabung 
sind Atemschutz, Schutzbrille und Hand
schuhe zu tragen. 

29. Oktober 2020 

(1 ) 1 PPU ist die Enzymmenge, die 1 Mikromol anorganisches Phosphat in der Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 37 °C aus Natriumphytat freisetzt. 
(2 ) Nähere Informationen zu den Analysemethoden siehe Website des gemeinschaftlichen Referenzlabors unter: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

D
E 

9.10.2010 
A

m
tsblatt der Europäischen U

nion 
L 266/5

http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

